
Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/adffcde8-2ada-3f3b-a46c-8b96cd374c4c

 

Bibliografie

Titel Landesbauordnung (LBO)  

Amtliche Abkürzung LBO

Normtyp Gesetz

Normgeber Saarland

Gliederungs-Nr. 2130-1

§ 80 LBO - Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen § 22 mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, kann die Bauaufsichtsbehörde ihre Verwendung untersagen
und die Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.
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